
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/3/22 5Ob517/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1988

Norm

EheG §49 A1f

RelKEG §2

Rechtssatz

Wertung der gegen den Willen des Mannes ohne vorangegangene Herbeiführung einer Entscheidung des

P7egschaftsgerichtes erfolgten religiösen Erziehung der Tochter der Streitteile im Glauben der Zeugen Jehovas als

schwere Eheverfehlung.

Entscheidungstexte

5 Ob 517/88

Entscheidungstext OGH 22.03.1988 5 Ob 517/88

European Case Law Identifier (ECLI)
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